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Abschnitt B: Zusatzbaustein BOS (sofern vereinbart)

Sofern auf dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen gesondert vereinbart, gilt in Ergänzung zu den LHB GVO sowie dem Abschnitt A 
dieser Bedingungen die nachfolgende Erweiterung des Versicherungsschutzes.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass für das betroffene Fluggerät eine Luftfahrthalter-Haftpflichtversicherung gemäß 
Anschnitts A dieser Bedingungen bei der GVO-Versicherung besteht.

1. Versichertes Risiko
1.1  Mitversichert ist – teilweise abweichend von Abschnitt A Ziffer 3.1 b) - die Nutzung von Fluggeräten durch Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Deutschland, die Aufgaben der inneren Gefahrenabwehr und Sicherheit wahrnehmen, für Flüge im 
Rahmen von Einsätzen sowie Übungsflüge für künftige Einsätze.

 Hierbei ist es unerheblich, ob der Einsatz zu Übungen, präventiv oder im Notfall erfolgt. Dazu gehören polizeiliche Maßnahmen sowie 
Hilfeleistung bei Unglücken und Katastrophen.

1.2  Mitversichert ist darüber hinaus 
a) das externe Verpflichten eines Piloten, sofern dieses vom jeweiligen BOS-Einsatzleiter angeordnet wird,
b) das Überfliegen eines Unfall- Einsatzortes,
c) Fliegen außerhalb von Sichtweite im FPV (first person view),
d) Überschreitung der 100 Meter Höhengrenze, sofern das UAV weiterhin in Sichtweite bleibt,
e) Einsätze nach Sonnenuntergang,
f) Flüge über Menschenansammlungen.

aa)  beim Flug über Menschenansammlungen, insbesondere bei Konzerten, Festivals und vergleichbaren Veranstaltungen, ist eine 
pflichtgemäße Gefahrenabwägung, die die durch den Flug entstehenden Gefahren im Hinblick auf den zu erreichenden Zweck 
ausreichend berücksichtigt, vorzunehmen. 

bb)  die Flughöhe ist so zu wählen, dass jegliche Gefährdung Unbeteiligter und Fremdeinwirkung auf das Fluggerät ausgeschlossen 
ist. Der beabsichtigte Zweck darf zu den entstehenden Gefahren nicht außer Verhältnis stehen.

cc)  Bei Verletzung dieser Pflichten wird auf die Regelungen in Ziffer B3-4 LHB GVO (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten) 
Verwiesen.

1.3  Der Geltungsbreich und Einsatzort ist auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt.
1.4  Ausgeschlossen sind weiterhin der Einsatz zu militärischen Zwecken oder der Bundeswehr.

2. Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch von Fluggeräten
a) durch jegliche Nutzung, die nicht einsatztaktisch vorgesehen ist,
b) Schäden an der Drohne bzw. dem Kopter und dem Eqipment (Kasko-Deckung),
c) von Flügen zu statistischen Zwecken über Menschenansammlungen,
d) in Fällen einer Staatsdeckung (z.B. bei einem Polizeieinsatz). Diese hat immer Vorrang und der Versicherungsschutz gilt in diesen 

Fällen nur subsidiär.

3. Versicherungssumme
Es gilt die vereinbarte Versicherungssumme des Hauptvertrages.

4. Selbstbeteiligung
Es gilt die vereinbarte Selbstbeteiligung des Hauptvertrages

5. Teil-Kündigungsmöglichkeit
Die Regelungen zum Abschnitt B (Zusatzbaustein Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)“ können ohne 
Aufhebung des Gesamtvertrages von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall berechtigt, die Aufhebung 
des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu verlangen.

 


